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2024 wurden in Sachsen-Anhalt 2 756 Insolvenzverfahren beendet  

2024 wurden in Sachsen-Anhalt 2 236 Verbraucher- und 
520 Regelinsolvenzverfahren abgeschlossen. Wie das Statistische Landesamt 
mitteilt, wurden damit insgesamt 2 756 Insolvenzverfahren beendet. Zu den 
beendeten Regelinsolvenzverfahren zählten 281 Unternehmensinsolvenzen, 
220 Insolvenzverfahren von ehemals selbstständig Tätigen, 13 Nachlass- und 
Gesamtgutinsolvenzverfahren und 6 Verfahren von sonstigen 
unternehmerisch tätigen natürlichen Personen. Insgesamt wurde in 
4 903 Fällen von natürlichen Personen im Rahmen eines Verbraucher- oder 
Regelinsolvenzverfahrens eine Entscheidung über die Restschuldbefreiung 
erwirkt. 

Von den 2 756 Beendigungen wurden 93,4 % durch die Aufhebung nach 
Schlussverteilung (§ 200 Insolvenzordnung – InsO) abgeschlossen. Bei der 
Schlussverteilung werden angemeldete Forderungen letztmalig befriedigt. In 2,7 % 
bzw. 2,5 % der Fälle wurde das Verfahren mangels Masse nach § 207 InsO bzw. 
nach Anzeige von Massenunzulänglichkeit nach § 211 InsO eingestellt. Andere 
Beendigungsarten spielten nur eine untergeordnete Rolle.  

Insgesamt betrug die mittlere Verfahrensdauer (Median) aller 2024 beendeten 
Insolvenzverfahren 448 Tage. Je nach Schuldner- bzw. Verfahrensart unterschied 
sich der Median bei der Verfahrensdauer stark. Bei Verbraucherinnen und 
Verbrauchern betrug die mittlere Dauer bis zur Beendigung 408 Tage. Bei 
Unternehmen war die Verfahrensdauer mit 2 073 Tagen mehr als 5-mal so lang. Das 
längste in 2024 beendete Verfahren wurde 2009 eröffnet und dauerte damit mehr als 
15 Jahre. Bei den ehemals selbstständig Tätigen gibt es grundsätzlich 2 mögliche 
Arten von Insolvenzverfahren: das vereinfachte Insolvenzverfahren und das 
Regelinsolvenzverfahren. Das Regelinsolvenzverfahren ist durchzuführen, wenn 
mehr als 19 Gläubigerinnen bzw. Gläubiger vorhanden sind oder Forderungen aus 
Arbeitsverhältnissen bestehen (§ 304 InsO). Diese Unterscheidung machte sich 
auch in der Verfahrensdauer bemerkbar. Vereinfachte Verfahren wurden im Median 
schon nach 423 Tagen beendet, Regelinsolvenzverfahren dauerten dagegen 
753 Tage. 

Weitere Informationen zum Thema Insolvenzen finden Sie im Internetangebot des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.  

Die lange Zeitreihe oder die Basisdaten zum Thema Insolvenzen können über die 
Tabelle zur Statistik über beantragte Insolvenzverfahren (52411) in der Datenbank 
GENESIS-Online abgerufen werden. 
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06110 Halle (Saale) 
 
Tel. 0345 2318-702 
Fax 0345 2318-913 
 
Internet: 
https://statistik.sachsen-
anhalt.de 
E-Mail: 
pressestelle@ 
statistik.sachsen-anhalt.de 

https://statistik.sachsen-anhalt.de/themen/unternehmen-handwerk/gewerbeanzeigen-unternehmen-und-arbeitsstaetten-insolvenzen/
https://genesis.sachsen-anhalt.de/genesis/online?operation=tables&code=52411
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